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Uebertrag - t349 fl. — kr.

1329 — 1330 156 - 36 -
1830 — I33i 40 - 30 -

l83l — 1332 59 - 24 -
1832 - 1333 93 - 33 -

1333 — 1334 106 - 39 -

1334 — 1335 9l - 43 -
1335 — 1336 123 - 5i -

1836 — 1337 143 - 33 -

1337 — 1333 133 - 43 -
1333 — 1839 i57 - 43 -

1339 — 1340 219 - 24 -

1840 — 1341 2i4 - 54 -
i34l — 1342 244 - 18 -

Zusammen: 3645 fl. 6 kr.
(Fortsetzung folgt.)

Miscellen.

Dem im Weinmonat zu Trogen versammelten großen Rathe
hat der Gemeindeschreiber von Trogen, H. Obristl. Meier,
die Tabellen über Trogen's Einwohner, die er in Folge der

letzten Volkszählung ausarbeitete, in einer Schönheit und
Ordnung vorgelegt, die von der genannten Behörde mit aus-
zeichnender Anerkennung aufgenommen wurden. Wie H. Haupt-
mann Tanner in Speicher, so hat auch er den Anlaß zu
einer Uebersicht benützt, die wir unsern Lesern ebenfalls mit-
theilen möchten.

Gesammteinwohncr 266t.
Davon find:

Gemeindeangehörige 1179
Landleute aus andern Gemeinden 1231
Landsaßen 4
Schweizcrbürger aus andern Cantonen 190
Ausländer 57

Total 2661
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Klassifikation der Landleute aus andern Gemeinden
nach ihren Bürgerorten.

1. Aus der Gemeinde Urnäsch 102

2. - - - Herisau. 40
3. - - - Schwellbrunn 27
4. - Hundweil 77

5. s s Stein 36

6. - - Schönengrund 5

7. - - - Waldstatt 5

8. - - Teufen 103

9. - - - Bühler 34
10. - - Speicher 146

11. - Rehetobel 71

12. - - - Wald 197

13. - - - Grub 15

14. - - - Heiden 23
15. - - - Wolfhalden 53

16. - - - Lutzenberg 41

17. - - - Walzenhausen 42
18. - - - Reute 24
19. « - - Gais 180

Total 1231

ation der übrigen Schweizerbürger n

Kantonen.
1. Aus dem Kanton Appenzell I. Rh. 3
2. - - - St. Gallen 8?
3. - - Thurgau 43

4. - - - Zürich 17

5. - -- Graubünden 16

6. - - Glarus. 3
7. - - Schaffhausen 5

8. - Bern 2

9. - - Aargau 1

10. - - - Solothurn. 1

ll. - - Unterwald en 1

12. - - Zug 1

190

Klassifikation der Ausländer nach ihren Staaten.
1. Aus Württemberg 16

2. - Baiern 12

Uebertrag: 23
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Nebertrag: 28

3. Aus Oestreich 3

4. - dem Großhcrzogthum Baden 7

5. - - Oldenburg 4

6. - der Grafschaft Tirol 3

7. - Sachsen 2

8. - Frankreich 1

9. - Preußen 1

10. - dem Großherzogthum Hessen-Darmstadt 1

11. - - Königreich Hannover 1

12. - - Herzogthum Holstein 1

Total 57

Protestanten 2615

Katholiken 46

Total 2661

Stimmfähige Einwohner 729.

Davon sind:
Gemeindegenossen 342

Beisaßen 336

Landsaße 1

Total 729

Männliche Bevölkerung 1347

Weibliche Bevölkerung 1314

Total 2661

Ehepaare 425. Personen 850.

Getrennt lebende Ehcleute 29.

Männliche 17.

Weibliche 12.

Mttwer 70.
Wittwen 110.

Unverheirathete Personen.
1) Erwachsene.

Männliche 322

Weibliche 316



2) Unerwachsene.

Knaben 496
Mädchen 463

Total 2661

Dienstboten.
Gesellen 32
Knechte 41

Mägde 65

Total" 138

Stumme 12.

Anzahl der Häuser.
Bewohnte 394
Unbewohnte 3

Total 397

Jeder Versuch, aus unsern Sitten- und Policei-Gesetzen
eine Wahrheit zu machen, verdient Ehrenmeldung. In die-

ser Absicht nehmen wir hier die Zusätze zur Instruction des

PoliceidienerS auf, welche der Gemeinderath in. Rehetobel
den 23. Christmvnat 1841 festgesetzt hat.

"Zusätze zu der Instruktion des Policeidicners. Be-
schlössen in der Sitzung des Gcmeinderathes den 23.
Dezember 1841.

Zur genauen Handhabung der Artikel 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23,
24, 40 und 41 erhält der Policeidiencr den bestimmten Auftrag, fleißig
nachzusehen, ob nicht diesen Artikeln entgegengehandelt werde, und die

Fehlbaren unnachsichtlich zu »erzeigen.

Deßnahen soll der Polizeidiener:
1. Jährlich wenigstens zwölf Mal in iedem Wirthshause der Gemeinde,

besonders an Sonntagen, die nächtliche Runde machen. Auf dieser
Runde hat er auch auf Privathäuser zu merken, in denen Stubertcn
gehalten oder gespielt wird.

2. Bei jedem Tanzanlaße hat er auch nachzusehen, ob Unerwachsene

zugegen seien, und die Wirthe, welche den Unerwachsenen Zutritt auf
den Tanzplatz gestatten, zu »erzeigen.

3. Von Zeit zu Zeit soll er auch während des sonn- und festtägli-
chen Gottesdienstes die Runde.machen und vorkommende Gesetzwidrig-
leiten »erzeigen;

Nämlich ein ganz neues, eines, das wieder als Scheune^ benützt

wird, und das Haus, in welchem das Postbureau seinen sitz hat,
ohne daß es sonst bewohnt wird.
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4. soll er fleißig nachsehen, ob dem 38. Artikel der Sitten- und
Polizeigesetze entsprochen werde, und die Fehlbaren verzeigen;

5. soll er die Beobachtung der Artikel 2l, 22, 23 und 24 der
Verordnungen für die Jugend fleißig überwachen und die Fehlbarcn
am bezeichneten Orte verzeigen.

Diese Artikel lauten:
Art. 21. Den unerwachsenen Knaben ist das Tabakrauchen untersagt.

Dawiderhandelnde sollen der Schulcommifsion verzeigt werden.
Art. 22. Der unerwachsenen Jugend ist der Besuch von Stubenten,

Tanzanläßcn und der Wirthshäuser, inwiefern Letzteres nicht unter ge-
höriger Aufsicht geschieht, untersagt, sowie auch das Klausen- und das
Funkenmachen. Dawiderhandelnde sind dem Gemeindcrathe zu verzeigen.

Art. 23. Unsittliches Betragen der unerwachsenen Jugend außer der
Kirche, der Schule und dem Elternhause, besonders auf den Schul-
und Kirchwcgen, soll zuerst den betreffenden Lehrern und im Wieder-
holungsfalle der Schuleommission verzeigt werden.

Art. 24. Die unerwachsene Jugend soll von Ostern bis Bettag spä-
testcns Abends 9 Uhr, vom Bettag bis Ostern spätestens Abends 8 Uhr
zu Hause sein und nach dieser Zeit nicht mehr unnöthigerwcise herum-
ziehen dürfen. Dawiderhandelnde sollen zuerst der Schulcommission,
und im Wiederholungsfälle sollen die Eltern oder Meister oder Pflege-
cltern derselben dem Gcmeinderathe verzeigt werden.

Kunst.
äs - s),'/s im m// s^sn ?n-

ls/NFsöllNASn in so Lonslun/., ?eoUl.
Quer 8.

Eine ungcmeiu liebliche Sammlung lithographirter Blätter. Sie ent-
hält folgende Ansichten: 1) Gais. 2) Die Kapelle am Stoß. 3) Aus-
ficht vom Gäbris auf den Bodensee. 4) Appenzell. 5) Das Weißbad
von Osten. 6) Das Weißbad von Westen. 7) Das Wäldchen beim
Weißbad. 8) Der Leueufall. 9) Schwende mit der Siglcten Alp. 10)
Der Fall des Schwcndebachs beim Seealpsee. 11) Der Seealpsee. 12)
Der Acscher mit der Aussicht auf den Seealpsee und Altmann. 13) Wild-
kirchlein. 14) Einsiedelei beim Wildkirchlein. 15) Die Wagenlucke. 16)
Der hohe Kasten mit der Aussicht ins Rhcinthal. 17) Der Sämtiser-
See. 18) Der Fählcr - See. 19) DaS gontencr Bad. 20) Heinrichs-
Bad. Schon dieses Verzeichnis« sagt, daß die Sammlung mehre ganz
neue Ansichten enthält; ungefähr alle sind aber auch geistreich aufgefaßt,
und wir bedauern nur, daß der Künstler sich auf dem 3. Blatte ans
Unmögliche — bei diesen Dimensionen seines Blättchens — gewagt hat.

Wir haben S. 112 das hübsche Kärtchen von Herisau mit verdienter
Anerkennung erwähnt. Seither haben wir nähere Aufschlüsse über die
Entstehung desselben vernommen. Die erste Bearbeitung war ein Werk
des H. Obristl. Merz. In der Folge wurde die Arbeit des Vaters von
dem Sohne in verkleinertem Maßstabe nachgezeichnet; von ihm wurden
auch die neuen Gebäude und die neuen Straßen an den gehörigen Stel-
len eingetragen. Wir haben vom Sohne auch andere Nachbildungen von
den Arbeiten des Vaters gesehen, die durch sehr schöne Ausführung
wirkliche Bewunderung verdienen.
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